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1 Einleitung 
Die Umsatzbesteuerung des grenzüberschreitenden 

Warenverkehrs hat sich zu einer hochkomplizierten Ma-

terie entwickelt – insbesondere mit der Einführung des 

EU-Binnenmarkts, der eigentlich den freien Verkehr von 

Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital hätte 

gewährleisten sollen. Stattdessen ist die Abwicklung 

von Lieferungen und sonstigen Leistungen mit Ge-

schäftspartnern in EU-Staaten aus umsatzsteuerlicher 

Sicht manchmal sogar komplizierter als mit Unterneh-

mern außerhalb der EU! 

Verkaufen Sie als deutscher Unternehmer beispielswei-

se eine Lkw-Ladung Aluminiumbleche von Deutschland 

nach Spanien, ist diese Lieferung grundsätzlich von der 

deutschen Umsatzsteuer befreit. Das gilt allerdings nur 

dann, wenn der Empfänger ebenfalls Unternehmer ist 

und die Bleche für sein Unternehmen gekauft hat. Zu-

dem müssen Sie gegenüber dem Fiskus nachweisen 

können, dass die gelieferte Ware auch tatsächlich aus 

Deutschland nach Spanien „gelangt“ ist, um sich die 

Umsatzsteuerbefreiung zu sichern. Insbesondere auf 

die formale Richtigkeit der für eine solche „steuer-

freie innergemeinschaftliche Lieferung“ erforderli-

chen Nachweise sollten Sie als Exporteur also größten 

Wert legen. Denn formale Fehler in den Belegen kön-

nen – etwa anlässlich einer Umsatzsteuer-

Sonderprüfung – zur Nichtanerkennung der Steuer-

freiheit und damit zur erstmaligen Anforderung von 

Umsatzsteuer durch Ihr Finanzamt führen. Sind zu 

diesem Zeitpunkt nicht mehr alle involvierten Unter-

nehmen vorhanden, können die Rechnungen nicht 

mehr korrigiert werden und die Nachforderung der Um-

satzsteuer wird möglicherweise gerade bei Ihnen zum 

unvorhergesehenen Aufwand. Wurden die Umsätze re-

gelmäßig unzutreffend behandelt, können im Extremfall 

sogar Nachforderungen in einer Höhe entstehen, wel-

che die Substanz Ihres Unternehmens bedrohen. Au-

ßerdem fallen für den Zeitraum, in dem keine Umsatz-

steuer entrichtet wurde, 1,8 % Zinsen an, die sich auf 

jeden Fall in voller Höhe als Kosten niederschlagen. 

Um Ihnen einen Überblick über die vielfältigen gesetz-

lichen Anforderungen und Nachweismöglichkeiten 

zu geben und um Sie bei der Integration der oft doch 

sehr theoretischen Regelungen in Ihre täglichen Ar-

beitsprozesse zu unterstützen, haben wir dieses 

Merkblatt zusammengestellt. Darin widmen wir uns 

Verkäufen, bei denen die Ware von Deutschland aus an 

einen Kunden in einem anderen EU-Mitgliedstaat 

transportiert wird, wobei der Käufer ebenfalls Unter-

nehmer ist. Diese Verkäufe sind zwar „steuerbar“, un-

terliegen also dem deutschen Umsatzsteuergesetz 

(UStG) und der Umsatzsteuer-Durchführungs-

verordnung (UStDV); sie sind aber im zweiten Schritt 

„steuerfrei“, sofern die Grundvoraussetzungen für die 

Steuerfreiheit nachweislich (!) erfüllt sind. 

Für die Ausgestaltung der Nachweisvorschriften sind 

die einzelnen EU-Staaten zuständig. In Deutschland 

wurden ab dem 01.10.2013 neue Vorschriften zum 

Nachweis bei innergemeinschaftlichen Lieferungen er-

lassen, die spätestens nach dem 31.12.2013 anzuwen-

den waren. Neu war vor allem die von der Art des 

Transports unabhängige „Gelangensbestätigung“, mit 

der die Beförderung des Gegenstands in einen anderen 

Mitgliedstaat nachgewiesen werden kann. Neben der 

Gelangensbestätigung sind weitere, von der jeweili-

gen Transportart abhängige Alternativnachweise 

zulässig. Mit der Umsetzung der sogenannten „Quick 

Fixes“ in das nationale deutsche Umsatzsteuerrecht 

sind außerdem eine Vielzahl von neuen Regelungen in 

Kraft getreten, die auch innergemeinschaftliche Liefe-

rungen betreffen. Hierzu gehören insbesondere Ände-

rungen bei den Reihengeschäften sowie bei den Vor-

aussetzungen der Steuerfreiheit innergemeinschaftli-

cher Lieferungen.   

2 Begriffsklärung 

2.1 Lieferung oder sonstige Leistung 

Im Umsatzsteuerrecht hat der Begriff „Lieferung“ nichts 

mit dem Versand einer Ware zu tun. Lieferung bedeutet 

vielmehr das Verschaffen der Verfügungsmacht über 

einen Gegenstand. „Sonstige Leistungen“ sind alle 

Leistungen, die keine Lieferungen sind – etwa Lohn-

veredelungen (wie Reparaturen und sonstige Bearbei-

tungen von Gegenständen) oder Vermietungen. In die-

sem Merkblatt geht es nur um Lieferungen. 

2.2 Der Ort der Lieferung 

Um feststellen zu können, wo eine Lieferung rechtlich 

als ausgeführt gilt, muss der „Ort der Lieferung“ be-

stimmt werden. Bei diesem handelt es sich um eine rei-

ne gesetzliche Fiktion, die nicht unbedingt mit dem Ort 

der Warenabgabe an den Kunden übereinstimmen 

muss. Entsprechend definiert der deutsche Gesetzge-

ber den Ort der Lieferung ganz zweckorientiert: Will er, 

dass steuerliche Verpflichtungen in Deutschland ent-

stehen, definiert er ihn als in Deutschland belegen. Will 

er das nicht, wird der Ort der Lieferung als ausländisch 

festgelegt. Für Lieferungen innerhalb der EU sind die 

Regeln über den Ort der Lieferung in der sogenannten 

Mehrwertsteuersystemrichtlinie harmonisiert. Wird ein 

Gegenstand nicht bewegt, ist der Ort der Lieferung der-

jenige Ort, an dem die Verfügungsmacht verschafft 

wird. Wird ein Gegenstand bewegt, befindet sich dieser 

Ort grundsätzlich dort, wo die Warenbewegung beginnt. 

Wie bei einer inländischen Lieferung befindet sich der 

umsatzsteuerliche Ort der Lieferung auch bei einem 

EU-Export dort, wo die Beförderung beginnt. Die Lie-

ferung eines Gegenstands durch einen Unternehmer 

von Deutschland ins EU-Ausland ist also in Deutsch-

land steuerbar. 
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2.3 Die steuerfreie innergemein-

schaftliche Lieferung 

Für die innergemeinschaftliche Lieferung sieht das 

UStG eine Steuerbefreiung vor, die von der Erfüllung 

folgender Voraussetzungen abhängt: 

• Die Ware gelangt von einem EU-Mitgliedstaat in ei-

nen anderen EU-Mitgliedstaat; sie überschreitet 

also körperlich eine EU-Grenze. 

• Der Empfänger ist Unternehmer und erwirbt die 

Ware für sein Unternehmen. (Ausnahme: Bei ei-

nem neuen Fahrzeug kann auch jeder andere Ab-

nehmer – insbesondere ein privater Endverbrau-

cher – der steuerpflichtige Erwerber der Ware sein.) 

• Der Erwerb der Ware unterliegt im Bestimmungs-

land der Erwerbsbesteuerung. Das bedeutet 

nicht, dass der Warenerwerb durch den Empfänger 

auch tatsächlich versteuert wird. Vielmehr muss der 

Erwerber nur verpflichtet sein, die Ware zu versteu-

ern, was – sofern der Abnehmer ein Unternehmer 

ist – in der Regel zutrifft. (Dass es sich um einen 

Unternehmer handelt, wird durch die Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer (USt-IdNr.) des Kunden 

nachgewiesen.) 

Beispiel 

Ein Unternehmer aus Dortmund liefert Ware an einen Un-

ternehmer in den Niederlanden. Der niederländische Un-

ternehmer holt die Ware selbst in Dortmund ab; sie gelangt 

in die Niederlande an den Unternehmenssitz des nieder-

ländischen Unternehmers. Entscheidend für die Steuerbe-

freiung sind die Warenbewegung in die Niederlande und 

die Unternehmereigenschaft des Abnehmers. Hier liegen 

also die Grundvoraussetzungen für eine Steuerfreiheit vor. 

Da diese Regelung die innergemeinschaftliche Liefe-

rung steuerfrei stellt, gelten strenge Maßstäbe für den 

Nachweis dieser Voraussetzungen: Mit dem Buch- und 

dem Belegnachweis kommen Sie als Unternehmer Ih-

ren Nachweispflichten nach. 

2.4 Beförderung oder Versendung 

Abgesehen von der Gelangensbestätigung (dem si-

chersten Belegnachweis), die für alle Transportarten 

gilt, richten sich die Vorschriften für die Alternativnach-

weise nach der Art des Transports. Unterschieden wird 

einerseits zwischen 

• der „Beförderung“, bei der der Transport mit eige-

nem Fahrzeug des Verkäufers oder des Käufers 

stattfindet, und 

• der „Versendung“, bei der der Transport durch ei-

nen selbständigen Dritten (etwa einen Spediteur, 

Kurier oder die Post) erledigt wird, 

sowie andererseits danach, ob der Verkäufer oder der 

Käufer den Transport organisiert. 

2.5 Sonderfall Reihengeschäfte 

Nicht unerwähnt sollten auch die speziellen umsatz-

steuerlichen Regelungen bei Reihengeschäften in-

nerhalb der EU bleiben. Bei einem innergemeinschaft-

lichen Reihengeschäft schließen mindestens drei Un-

ternehmer einen Vertrag über denselben Gegenstand 

ab. Dabei gelangt die Ware direkt vom ersten Lieferan-

ten an den letzten Abnehmer. Mit einer einzigen Wa-

renbewegung werden also mehrere Lieferungen aus-

geführt – und zwar so viele Lieferungen wie abge-

schlossene Umsatzgeschäfte. Da es nur eine tatsächli-

che Warenbewegung gibt, kann auch nur eine der 

(rechnungsmäßigen) Lieferungen die sogenannte „be-

wegte Lieferung“ in der Lieferkette sein. Nur die be-

wegte Lieferung kann demnach eine steuerfreie inner-

gemeinschaftliche Lieferung darstellen. Alle anderen 

Lieferungen sind nachgeordnete, „unbewegte“ Liefe-

rungen – diese können nicht steuerfrei sein. Dies be-

deutet aber auch: Eine falsche Festlegung der inner-

gemeinschaftlichen Lieferung kann zum Verlust der 

Steuerfreiheit für diese führen! 

Nach dem bisherigen Verständnis der deutschen Fi-

nanzverwaltung ist für die Bestimmung der bewegten 

Lieferung darauf abzustellen, welcher der Unternehmer 

in der Reihe die Beförderung oder Versendung beauf-

tragt hat. 

Beispiel 

C aus Frankreich bestellt eine Maschine bei B in Deutsch-

land, Berlin. Da dieser die Maschine nicht auf Lager hat, 

bestellt er sie bei A in Saarbrücken. A transportiert die Ma-

schine direkt mit dem eigenen Lkw von Saarbrücken nach 

Frankreich zu C. 

Da A die Beförderung übernommen hat, ist die bewegte 

Lieferung der Lieferung von A an B zuzuordnen. A führt ei-

ne steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung mit Ziel 

Frankreich aus, B muss entsprechend einen innergemein-

schaftlichen Erwerb versteuern. Im Verhältnis B zu C liegt 

eine steuerpflichtige Inlandslieferung in Frankreich vor. 

Soll die Lieferung dem mittleren Unternehmer zugeord-

net werden (im Beispiel also B), so musste dieser nach 

dem bisherigen Verständnis der deutschen Finanzver-

waltung die Kosten- und Gefahrtragung übernehmen. 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat allerdings 

abweichend davon seine Zuordnungsentscheidung da-

nach ausgerichtet, wann der mittlere Lieferant dem 

nachfolgenden Erwerber die Verfügungsmacht über 

den Gegenstand übertragen hat. Dieser Sichtweise hat-

te sich die Finanzverwaltung zwischenzeitlich ange-

schlossen.  

Seit dem 01.01.2020 gelten für die Zuordnung der be-

wegten Lieferung im Reihengeschäft neue Regelungen; 

erstmals wird die Zuordnung EU-weit einheitlich vorge-

nommen. Im Ergebnis folgt die Regelung der deutschen 
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Vermutungsregelung und ordnet die bewegte Lieferung 

grundsätzlich der Lieferung an den mittleren Unterneh-

mer zu. Abweichend davon wird die bewegte Lieferung 

der Lieferung durch den mittleren Unternehmer zuge-

ordnet, wenn dieser dem ersten Unternehmer in Reihe 

eine USt-IdNr. mitgeteilt hat, die ihm vom Mitgliedstaat, 

aus dem die Gegenstände versandt oder befördert 

werden, erteilt wurde. Dies bedeutet also: Tritt der mitt-

lere Unternehmer unter einer USt-IdNr. des Abgangs-

landes der Waren auf, ist die bewegte Lieferung der 

Lieferung des mittleren Unternehmers an seinen Kun-

den zuzuordnen.        

Hinweis 

Graphische Übersichten über diese neuen Regelungen 

können Sie im Anhang dieses Merkblatts finden: Die Abbil-

dung unter Punkt 7.1 zeigt den Regelfall eines innerge-

meinschaftlichen Reihengeschäfts nach den neuen Rege-

lungen, während Abbildung 7.2 den Sonderfall aufzeigt, 

wenn der mittlere Unternehmer unter der USt-IdNr. des Ab-

gangslands auftritt.  

Das innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft ist ei-

ne Sonderform des Reihengeschäfts. Für den mittleren 

Unternehmer gilt eine Vereinfachungsregel: Sein inner-

gemeinschaftlicher Erwerb im Rahmen der ersten Liefe-

rung gilt als besteuert. Er muss sich außerdem im Staat 

des letzten Warenempfängers nicht registrieren lassen. 

Voraussetzung für das innergemeinschaftliche Drei-

ecksgeschäft ist insbesondere, dass alle Beteiligten in 

verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Zweck der Um-

satzsteuer erfasst sind. 

Generell gehören Reihengeschäfte zu den komplexes-

ten umsatzsteuerlichen Themen und sind oft gar nicht 

so einfach zu erkennen. Wir empfehlen, Liefervorgänge 

zu hinterfragen, bei denen es Hinweise auf mindestens 

zwei weitere Beteiligte gibt. Gerne stehen wir Ihnen für 

Nachfragen zu möglichen Reihengeschäften zur Verfü-

gung. 

3 Nachweispflichten 
Selbst wenn die nationalen Gesetze Buch- und Beleg-

nachweise als sogenannte Muss-Vorschriften festle-

gen, darf die Steuerbefreiung nicht allein deshalb ver-

sagt werden, weil die Nachweise nicht in der geforder-

ten Form erbracht werden können. Der EuGH hat mehr-

fach bestätigt, dass weder das Fehlen eines Beleg-

nachweises noch einer USt-IdNr. zur Steuerpflicht füh-

ren muss. Maßgebend für die Frage, ob ein Umsatz 

steuerfrei ist oder nicht, ist das Vorliegen der Grund-

voraussetzungen für die Steuerbefreiung. Formelle 

Erfordernisse können den Anspruch auf Steuerfreiheit 

nicht in Frage stellen, sofern die materiellen Vorausset-

zungen erfüllt sind. 

Hinweis 

Um Schwierigkeiten und aufwendige Rechtsstreite zu ver-

meiden, empfiehlt es sich allerdings, sich an die deutschen 

Vorschriften zu halten. 

Der BFH hat dies jedoch in einem aktuellen Urteil von 

2015 relativiert. Im Fall hatte ein Steuerpflichtiger ver-

sucht, fehlende Nachweise für eine innergemeinschaft-

liche Lieferung durch Zeugenaussagen zu belegen. Es 

fehlte der Belegnachweis für den Grenzübertritt der Wa-

ren. Das Gericht sah keine Gründe, dass der Steuer-

pflichtige am ordnungsgemäßen Belegnachweis gehin-

dert war. Demnach wurde die Steuerbefreiung ver-

wehrt. Die benannten Zeugen wurden vor Gericht nicht 

einmal gehört. 

Dies zeigt einmal mehr, dass Sie letztendlich nur durch 

die ordnungsgemäße Führung von Buch- und Beleg-

nachweis auf der sicheren Seite sind. Alle anderen 

hilfsweisen Möglichkeiten sollten nur im Notfall in Erwä-

gung gezogen werden. 

Voraussetzungen für Steuerfreiheit ab 2020 

Seit dem 01.01.2020 gilt außerdem, dass die USt-IdNr. 

des Leistungsempfängers eine gesetzlich festgelegte 

Wirkungskraft hat. Es handelt sich bei einer fehlenden 

USt-IdNr. nicht mehr nur um eine reine Formalie, denn 

wenn sie auf den Rechnungen an den Leistungsemp-

fänger nicht angegeben ist, steht die gesamte Steuer-

freiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung in Frage.  

Darüber hinaus gibt es seit dem 01.01.2020 eine weite-

re neue Voraussetzung für die Steuerpflicht der inner-

gemeinschaftlichen Lieferung. Die Lieferung muss ord-

nungsgemäß in der Zusammenfassenden Meldung 

(ZM) erfasst sein, ansonsten wird die Steuerfreiheit für 

innergemeinschaftliche Lieferungen nicht gewährt. Es 

besteht allerdings die Möglichkeit zur Korrektur fehler-

hafter Ansätze. In die ZM sind alle innergemeinschaftli-

chen Warenlieferungen oder Dienstleistungen mit Steu-

erschuld im EU-Ausland aufzunehmen.  Die ZM ist bis 

zum 25. Tag nach Ablauf des Meldezeitraums abzuge-

ben. Als Meldezeitraum gilt grundsätzlich der Kalen-

dermonat; unter bestimmten Voraussetzungen ist eine 

quartalsweise Abgabe möglich.       

4 Der Buchnachweis 
Der Buchnachweis ist ein Nachweis durch interne 

Aufzeichnungen in Verbindung mit Belegen. Durch 

Referenzen werden diese Belege Bestandteil der Buch-

führung und damit des Buchnachweises. Aufzeichnun-

gen und die Belege bilden dabei eine Einheit. Bei in-

nergemeinschaftlichen Lieferungen müssen Sie als Un-

ternehmer die Voraussetzungen der Steuerbefreiung 

eindeutig und leicht nachprüfbar buchmäßig nach-

weisen, indem Sie einschließlich USt-IdNr. des Ab-

nehmers Folgendes in Ihrer Buchführung aufzeichnen: 
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• Name und Anschrift des Abnehmers 

• im Fall des Einzelhandels oder einer für den Einzel-

handel gebräuchlichen Art und Weise: Name und 

Anschrift des Beauftragten des Abnehmers 

• Gewerbezweig oder Beruf des Abnehmers 

• Menge und handelsübliche Bezeichnung der ge-

lieferten Gegenstände (gegebenenfalls Fahrzeug-

Identifizierungsnummer) 

• Tag der Lieferung 

• vereinbartes bzw. vereinnahmtes Entgelt und 

Tag der Vereinnahmung 

• bei einer Be- oder Verarbeitung vor der innerge-

meinschaftlichen Lieferung: Art und Umfang der 

Be- oder Verarbeitung 

• Beförderung oder Versendung ins übrige Ge-

meinschaftsgebiet (EU-Ausland) 

• Bestimmungsort im übrigen Gemeinschaftsgebiet 

Nutzen Sie ein zertifiziertes Buchhaltungssystem, 

dürften in der Regel keine Probleme mit dem Buch-

nachweis entstehen. Folgende Punkte sollten Sie den-

noch beachten: 

• Die USt-IdNr. wird im Regelfall in den Stammdaten 

des Kunden vermerkt. Wichtig ist es, später nach-

weisen zu können, dass sie zum Zeitpunkt der Lie-

ferung auch gültig und dem Abnehmer zugeordnet 

war. Dies kann nur durch eine qualifizierte Abfrage 

beim Bundeszentralamt für Steuern sichergestellt 

werden (www.bzst.de → Unternehmen → Umsatz-

steuer-IdNr → Bestätigung ausländischer USt-

IdNrn). 

Viele Unternehmen sind aus Sicherheitsgründen 

dazu übergegangen, die Richtigkeit der USt-IdNr. 

bei jedem Umsatz im Online-Verfahren über eine 

Schnittstelle zu überprüfen. Bis zum 30.11.2025 

kann noch die sogenannte XML-RPC-Schnittstelle 

genutzt werden; ansonsten kann die REST API ge-

nutzt werden. Die REST API muss in das Software-

system des Unternehmens integriert werden.  

Nach bisheriger Rechtsprechung des EuGH konnte 

die Steuerfreiheit nicht wegen einer fehlenden USt-

IdNr. verweigert werden, wenn glaubhaft gemacht 

wurde, dass alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen 

worden sind, um die USt-IdNr. zu erfahren, und zu-

sätzlich hinreichende Ersatzangaben gemacht wer-

den konnten. Diese Rechtsprechung ist seit dem 

01.01.2020 obsolet. Die USt-IdNr. muss nun vorlie-

gen, da sonst keine Steuerfreiheit der innergemein-

schaftlichen Lieferung möglich ist.    

• Da der Gewerbezweig oder Beruf des Abneh-

mers aufzuzeichnen ist, sollten die Stammdaten ei-

nen Hinweis enthalten, ob es sich bei einem Kun-

den beispielsweise um einen Produktionsbetrieb, 

Großhändler, Importeur oder ein Einzelhandelsun-

ternehmen handelt. 

• In Einzelfällen mag es kritisch sein, was unter der 

handelsüblichen Bezeichnung zu verstehen ist. 

Grundsätzlich ist jede im Geschäftsverkehr allge-

mein verwendete Bezeichnung handelsüblich (bei-

spielsweise Aluminiumrohr, Armbanduhr, Tastatur). 

• Der Tag der Lieferung ist der Tag, an dem der 

Transport beginnt. 

• Aufgrund der Unsicherheit bezüglich der Nachweis-

vorschriften vor allem in Abholfällen gehen einige 

Unternehmen dazu über, ihren EU-ausländischen 

Kunden bei der Abholung die Umsatzsteuer in 

Rechnung zu stellen und erst bei Vorlage des 

Verbringungsnachweises zu erstatten. Bucht man 

diesen Umsatz als steuerpflichtig, besteht allerdings 

das Risiko, dass er nicht mehr als steuerfrei akzep-

tiert wird, weil der Buchnachweis nicht erbracht ist. 

Wird der Umsatz nicht von Anfang an auf dem Kon-

to der steuerfreien Lieferungen gebucht, kann ein 

Prüfer nämlich nicht mehr „eindeutig und leicht 

nachprüfbar“ feststellen, ob es sich um eine steuer-

freie Lieferung gehandelt hat. 

Hinweis 

Berechnen Sie Ihrem Kunden zur Sicherheit erst einmal die 

Umsatzsteuer, sollten Sie den Steuerbetrag nicht separat 

ausweisen. Stattdessen sollten Sie den Nettopreis um die-

sen Betrag erhöhen und den Umsatz als steuerfreie inner-

gemeinschaftliche Lieferung buchen. Alternativ können Sie 

den Umsatzsteuerbetrag – ohne den Begriff „Umsatzsteu-

er“ zu verwenden – als Sicherheit oder Ähnliches bezeich-

nen. 

5 Die Belegnachweise 
Den Nachweis, dass die Voraussetzungen der Steuer-

befreiung vorliegen, müssen Sie zudem mit folgenden 

Belegen führen: 

• durch das Doppel der Rechnung in Ihrer Buchfüh-

rung und 

• durch eine Gelangensbestätigung oder 

• je nach Art des Transports durch den jeweils pas-

senden Alternativnachweis. 

Hinweis 

Da die Nachweisvorschriften von den einzelnen EU-

Mitgliedstaaten in Eigenregie festgelegt werden, sind die 

deutschen Vorschriften – insbesondere das Erfordernis, ei-

ne Gelangensbestätigung auszustellen – Ihren Kunden in 

anderen EU-Staaten nicht unbedingt bekannt. 

5.1 Die Gelangensbestätigung 

Nach den Vorschriften der UStDV haben Sie als Ver-

käufer anhand von Belegen eindeutig und leicht nach-

prüfbar nachzuweisen, dass Sie oder der Abnehmer 

den Gegenstand der Lieferung ins übrige Gemein-

schaftsgebiet befördert oder versendet haben. Neben 

dem Doppel der Rechnung, das als Nachweis keine 
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Schwierigkeiten bereiten dürfte, verlangt der Verord-

nungsgeber als erste von mehreren Varianten die Vor-

lage einer Gelangensbestätigung. Diese Art des Nach-

weises gilt als „eindeutig und leicht nachprüfbar“ 

(gesetzliche Fiktion). 

Hinweis 

Für die darüber hinaus zulässigen Alternativnachweise gilt 

diese gesetzliche Fiktion nicht. Dies stärkt die Bedeutung 

der Gelangensbestätigung im Verhältnis zu den Alternativ-

nachweisen erheblich. 

5.1.1 Der Inhalt 

Mit der Gelangensbestätigung bestätigt Ihr Kunde in ei-

nem anderen EU-Staat, dass die gelieferte Ware 

• in einem bestimmten Monat 

• an einem bestimmten Ort 

• im anderen EU-Mitgliedstaat 

angekommen, dass sie also dorthin „gelangt“ ist. Damit 

die Bestätigung als eindeutig und leicht nachprüfbar gilt, 

muss sie die folgenden Angaben vollständig enthalten: 

1. Name und Anschrift des Abnehmers 

2. Menge und handelsübliche Bezeichnung der ge-

lieferten Gegenstände (bei bestimmten Fahrzeu-

gen auch die Fahrzeug-IdNr.) 

3. Ort und Monat des Endes der Beförderung im 

übrigen Gemeinschaftsgebiet, wenn der Abnehmer 

den Gegenstand mit eigenem Fahrzeug transpor-

tiert (befördert); in allen anderen Fällen Ort und 

Monat des Erhalts des Gegenstands im übrigen 

Gemeinschaftsgebiet 

4. Ausstellungsdatum der Bestätigung 

5. Unterschrift des Abnehmers oder eines von ihm 

zur Abnahme Beauftragten; bei einer elektroni-

schen Übermittlung ist die Unterschrift nicht erfor-

derlich, sofern erkennbar ist, dass die Übermittlung 

im Verfügungsbereich des Abnehmers oder des 

Beauftragten begonnen hat 

Das abnehmende Unternehmen muss nicht zwangsläu-

fig auch der Rechnungsempfänger sein. Gerade bei 

Konzernen kommt es vor, dass die Rechnung nicht an 

das Unternehmen geschickt wird, das den Auftrag er-

teilt hat, sondern an einen zentralen Rechnungsregulie-

rer. In solchen Fällen muss also der tatsächliche Ab-

nehmer und nicht der Rechnungsempfänger die Gelan-

gensbestätigung erteilen. Beim Transport zu einem 

selbständigen Lagerhalter ist nicht dieser tatsächliche 

Warenempfänger der Abnehmer, sondern der Kunde. 

Unterschreiben oder elektronisch absenden kann da-

gegen auch ein „zur Abnahme Beauftragter“. Aller-

dings muss damit gerechnet werden, dass ein kritischer 

Prüfer die Beauftragung nachgewiesen haben will. Es 

ist nicht erforderlich, den Tag des Gelangens zu bestä-

tigen; stattdessen genügt es, den Monat zu benennen. 

Unabhängig von der Frage der formellen Richtigkeit der 

Gelangensbestätigung muss der Unternehmer aber den 

Tag der Lieferung aufzeichnen (siehe Punkt 4). 

Ganz wichtig ist zu erkennen, dass die Gelangensbe-

stätigung zwei unterschiedliche Aussagen zum tatsäch-

lichen Gelangen enthält: 

1. Holt der Kunde die Ware mit eigenem Fahrzeug ab 

(Beförderung durch den Abnehmer), muss er das 

Ende der Beförderung im übrigen Gemein-

schaftsgebiet bestätigen. Würde er den Erhalt des 

Gegenstands bestätigen, würde das Dokument 

nicht als Nachweis für das „Gelangen“ in das ande-

re EU-Land anerkannt, da er den Gegenstand ja be-

reits zum Zeitpunkt der Abholung in Deutschland 

erhalten hat. 

2. In allen anderen Fällen – bei einer Beförderung 

durch den Verkäufer bzw. einer Versendung durch 

den Verkäufer oder den Kunden – muss dagegen 

der Erhalt des Gegenstands im übrigen Gemein-

schaftsgebiet bestätigt werden. 

Hinweis 

Bevor Sie zum ersten Mal eine Gelangensbestätigung von 

Ihrem Kunden anfordern, sollten Sie ihm erklären, warum 

und in welcher Form Sie diese benötigen. Da es sich um 

eine deutsche Regelung handelt, können Sie davon ausge-

hen, dass Ihr ausländischer Geschäftspartner die Gelan-

gensbestätigung nicht kennt. 

Um formale Fehler zu vermeiden, sollten Sie Ihrem Kunden 

am besten eine vorbereitete Gelangensbestätigung über-

senden, die bereits alle erforderlichen Angaben enthält. 

5.1.2 Die Form 

Ein Vordruck ist nicht vorgeschrieben. Das Bundes-

finanzministerium (BMF) hat aber einen Vorschlag für 

die Gelangensbestätigung in Deutsch, Englisch und 

Französisch veröffentlicht: BMF-Schreiben vom 

15.01.2025 – III C 2 - S 7119/00004/002/027 

(COO.7005.100.3.10998744), BStBl I – Anlage 1S. 274. 

Es empfiehlt sich, den vorgeschlagenen Wortlaut zu 

verwenden – allerdings mit der Einschränkung, dass 

nur die Bestätigung (Ende der Beförderung bzw. Erhalt 

der Ware) vorgegeben wird, die für den jeweiligen 

Sachverhalt zutrifft. Außerdem kann die Gelangensbe-

stätigung aus mehreren Dokumenten bestehen. Das 

heißt, dass sich Menge und handelsübliche Bezeich-

nung der gelieferten Ware nicht direkt aus der Bestäti-

gung ergeben müssen. Sie können einfach auf die ent-

sprechenden Lieferscheine verweisen. 

Als weitere Vereinfachung dürfen in einer Gelangens-

bestätigung die Umsätze aus bis zu einem Kalender-

vierteljahr zusammengefasst werden. Insbesondere 

Ihren Groß- oder Dauerkunden sollten Sie also etwas 

Arbeit abnehmen und erst nach Ablauf eines Kalender-

vierteljahres eine Liste mit den Lieferscheinnummern al-
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ler Verkäufe dieses Zeitraums, ergänzt um den Monat 

des Wareneingangs (basierend auf der üblichen Trans-

portdauer) zuschicken. Der Kunde kann die übermittel-

ten Daten – sofern erforderlich – korrigieren und bestä-

tigt den Erhalt der Waren durch Stempel und Unter-

schrift. 

Immer dann, wenn Ihr Kunde die Ware nicht selbst ent-

gegennimmt (beispielsweise wenn ein selbständiger 

Lagerhalter eingeschaltet wird), kann auch ein Dritter 

als Beauftragter Ihres Kunden die Gelangensbestä-

tigung unterschreiben. Als Aussteller muss aber wei-

terhin der Kunde genannt sein (Name, Anschrift). 

Hinweis 

Ein mit dem Warentransport beauftragter selbständiger 

Dritter – beispielsweise eine Spedition oder ein Frachtfüh-

rer – ist nicht zur Unterschrift auf der Gelangensbestätigung 

berechtigt. Bei einer solchen Konstellation müssen Sie für 

eine ordnungsgemäße Nachweisführung vielmehr die Un-

terschrift des Lagerhalters vorlegen können. 

Die größte Vereinfachung erreichen Sie, wenn Sie mit 

Ihrem Kunden vereinbaren, dass die Gelangensbestäti-

gung elektronisch erteilt wird. Denn auch das ist zuläs-

sig – und die Unterschrift erübrigt sich. Voraussetzung 

der Anerkennung ist allerdings, dass die Finanzbehörde 

erkennen kann, dass die elektronische Übermittlung 

im Verfügungsbereich des Kunden oder des Beauf-

tragten begonnen hat. 

Für die zweifelsfreie Zurechnung der Angaben zu dem 

Abnehmer sind unter anderem die folgenden Indizien 

entscheidend: 

• Absender und Erstellungsdatum der E-Mail im so-

genannten Header der E-Mail 

• Nutzung einer E-Mail-Adresse, die im Zusammen-

hang mit dem Abschluss oder der Durchführung des 

Liefervertrags bereits bekannt ist 

• Verwendung eines zwischen dem Lieferanten und 

dem Abnehmer vereinbarten elektronischen Verfah-

rens 

Hinweis 

Das BMF weist darauf hin, dass die E-Mail-Adresse, von 

der die Gelangensbestätigung abgesendet wird, dem Liefe-

ranten nicht zwingend vorher bekannt gewesen sein muss. 

Es handelt sich eben nur um ein Indiz. 

Es ist nicht vorgeschrieben, dass die verwendete E-Mail-

Adresse einen Rückschluss auf das Absenderland zulas-

sen muss. 
 

Hinweis 

Optimal ist es, die elektronische Form (beispielsweise per 

E-Mail oder über ein Online-Portal) zu verwenden und die-

se mit einer Sammelbestätigung für ein Kalendervierteljahr 

zu verbinden. Dies dürfte insbesondere für eigene Ver-

triebsniederlassungen und Großkunden interessant sein. 

Von Kunden, die Sie nur gelegentlich beliefern, sollten Sie 

die Gelangensbestätigung zeitnah anfordern. Alternativ 

können Sie diese Kunden grundsätzlich nur per Kurier-

dienst oder Post beliefern, da für diese Fälle einfache Al-

ternativnachweise zugelassen sind. Außerdem bietet sich 

an, die spezielle Spediteursbescheinigung für den Abholfall 

zu nutzen (siehe Punkt 5.2.1). 
 

Beispiel 

Typische Stolperfallen auf dem Weg zur Umsatzsteuerbe-

freiung können vermeintliche Kleinigkeiten wie in der fol-

genden Gelangensbestätigung sein. 

 Abnehmer: 

 AlCuMetal, Raco dʼAdemuz 17, 

 46970 Alaquas, Valencia, Spanien 

 Hiermit bestätige ich als Abnehmer das Ende der Beför- 

 derung für folgende Gegenstände im April 2013 in Va- 

 lencia: 

 1 Container Textilien 

 15.05.2013 Unterschrift 

Damit die Gelangensbestätigung anerkannt wird, ist die ge-

naue Firmenbezeichnung anzugeben: 

 AlCuMetal S.L. 

Wird die Ware durch einen Spediteur versendet, ist zu be-

stätigen, dass der Abnehmer die Ware erhalten hat. Da-

bei muss der Mitgliedstaat benannt werden, in den die 

Ware gelangt ist. 

Die handelsübliche Bezeichnung ist folgendermaßen an-

zugeben: 

 5.000 Herrenhosen 

 10.000 T-Shirts 

Alternativ kann auch auf den Lieferschein verwiesen wer-

den. 

Schließlich ist der Name des Unterzeichners zusätzlich in 

Druckbuchstaben anzugeben. 

5.2 Alternativnachweise 

5.2.1 Versendungsbeleg und anderer handelsübli-

cher Beleg 

Bei einer Versendung durch den Lieferer oder Ab-

nehmer (nicht aber bei der Beförderung mit eigenem 

Fahrzeug des Lieferers oder Abnehmers) kann der 

Nachweis, dass die Ware in einen anderen EU-

Mitgliedstaat verbracht worden ist, auch durch folgende 

Belege geführt werden: 
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Bei dem Versendungsbeleg handelt es sich insbeson-

dere um einen handelsrechtlichen Frachtbrief (bei-

spielsweise nach CMR). Dieses Dokument gilt aber nur 

dann als Nachweis, wenn es vom Auftraggeber unter-

zeichnet ist und eine Unterschrift des Empfängers als 

Bestätigung des Erhalts der Ware enthält. Ein weiterer 

namentlich genannter Versendungsbeleg ist das Kon-

nossement oder ein Doppelstück davon. 

Ohne Unterschrift des Auftraggebers ist ein CMR-

Frachtbrief als Versendungsbeleg zwar ungeeignet, 

muss aber als „anderer handelsüblicher Beleg“ im Sin-

ne des folgenden Absatzes anerkannt werden. 

Hinweis 

Das BMF verlangt, dass das Feld 22 des Frachtbriefs un-

bedingt ausgefüllt sein muss: Der Auftraggeber (Lieferer 

oder Abnehmer) muss dort unterschreiben. Auch hier ist ei-

ne Vertretung – beispielsweise durch den Lagerhalter – 

möglich. 

Ebenso ist darauf zu achten, dass das Feld 24 ausgefüllt 

ist. In dieses Feld gehört die Unterschrift des Empfängers 

bzw. seines Beauftragten. 

Der „andere handelsübliche Beleg“, insbesondere die 

Spediteursbescheinigung, muss folgende Angaben 

enthalten: 

• Name und Anschrift des befördernden Unterneh-

mens sowie Ausstellungsdatum 

• Name und Anschrift sowohl des Verkäufers als auch 

des Auftraggebers der Versendung 

• Menge und handelsübliche Bezeichnung der gelie-

ferten Ware 

• Empfänger der Ware und Bestimmungsort im ande-

ren EU-Mitgliedstaat 

• Monat des Endes der Beförderung im anderen EU-

Mitgliedstaat 

• Versicherung des befördernden Unternehmens, 

dass die Angaben innerhalb der EU nachprüfbar 

sind 

• wird die Spediteursbescheinigung nicht elektronisch 

übermittelt: Unterschrift des mit der Beförderung 

beauftragten Unternehmers 

Beim Nachweis durch den Versendungs- oder einen 

anderen handelsüblichen Beleg ist ein Verweis auf an-

dere Belege zugelassen. Außerdem ist eine Sammel-

bestätigung für längstens ein Kalendervierteljahr mög-

lich. 

Unglücklich formuliert ist die Forderung nach der Unter-

schrift „des mit der Beförderung beauftragten Unter-

nehmers“. Denn in der Praxis beauftragt ein Spediteur 

häufig einen Frachtführer als Unterauftragnehmer – und 

der Unterauftragnehmer beauftragt einen weiteren 

Frachtführer. In solchen Fällen wird häufig nicht der mit 

der Beförderung beauftragte Unternehmer die Beschei-

nigung unterschreiben, sondern ein Unterbeauftragter. 

Es ist damit zu rechnen, dass insoweit erhöhter Verwal-

tungsaufwand (Neuausstellung durch einen anderen 

Unternehmer) erforderlich werden wird oder entspre-

chende Beanstandungen bei Betriebsprüfungen auftre-

ten werden. 

5.2.2 Alternativnachweis mit Tracking-and-

Tracing-Protokoll 

Dieser Alternativnachweis kommt insbesondere für Ku-

rierdienstleistungen in Betracht. Durch ihn muss die 

Versendung lückenlos bis zur Ablieferung beim Emp-

fänger nachweisbar sein. Die weitere Voraussetzung, 

wonach das Tracking-and-Tracing-Protokoll nur in Ver-

bindung mit einer schriftlichen oder elektronischen 

Auftragserteilung anerkannt wird, wird zwar in vielen 

Fällen nicht problematisch sein. Es gibt jedoch eine 

Reihe von Unternehmen, die den Auftrag telefonisch er-

teilen. 

Hinweis 

Alle Unternehmen, die über ein elektronisches Sendungs-

verfolgungssystem verfügen, können dies zur Nachweisfüh-

rung nutzen. 

Außerdem ist fraglich, was darunter zu verstehen ist, 

dass der Nachweis „lückenlos“ zu führen ist – eine ty-

pisch deutsche Überregulierung. Als Nachweis für das 

„Gelangen“ hätte es ausgereicht, die Ablieferung beim 

Empfänger zu dokumentieren. 

Vorteilhaft ist bei dieser Regelung, dass keine Anga-

ben über die gelieferten Waren (Menge und handels-

übliche Bezeichnung) verlangt werden. Das dürfte ins-

besondere die Fälle erleichtern, bei denen ein Verkäu-

fer mehrere unterschiedliche Artikel an Kleinabnehmer 

versendet, von denen eine Gelangensbestätigung nur 

schwer zu erhalten ist. 

Auch hier ist eine Sammelbestätigung für längstens ein 

Kalendervierteljahr zulässig.  

5.2.3 Alternativnachweis bei Postdienstleistungen 

Bei Postsendungen, deren Verbringen nicht über ein 

Tracking-and-Tracing-Protokoll nachgewiesen werden 

kann, reicht eine Empfangsbestätigung des Post-

dienstleisters über die Entgegennahme der an den 

Abnehmer adressierten Postsendung in Verbindung mit 

dem Nachweis über die Bezahlung der gelieferten Ware 

aus. Auch bei diesem Alternativnachweis ist eine Sam-

melbestätigung für längstens ein Kalendervierteljahr zu-

lässig. 

Hinweis 

Aus der Empfangsbestätigung des Postdienstleisters müs-

sen sich der Name und die Anschrift Ihres Kunden erge-

ben. Nur dann handelt es sich um eine Bestätigung über 

die Entgegennahme der an den Abnehmer adressierten 
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Postsendung. Außerdem sollte der Verkaufsrechnung eine 

Kopie des Kontoauszugs über den Zahlungseingang beige-

fügt werden, um dem Prüfer eindeutige und leicht nach-

prüfbare Nachweise präsentieren zu können. 

5.2.4 Alternativnachweis bei Versendung durch 

den Abnehmer 

Beauftragt der Abnehmer einen Spediteur, kann 

auch eine Spediteursbescheinigung anerkannt wer-

den, die nicht den Monat des Endes der Beförderung 

enthält, sondern eine Versicherung des Spediteurs, die 

Ware an den Bestimmungsort im anderen EU-

Mitgliedstaat zu befördern. Wichtig ist, dass die Be-

scheinigung von dem Spediteur ausgestellt wird, 

den der Käufer beauftragt hat, und nicht von einem 

Subunternehmer des beauftragten Spediteurs. Außer-

dem müssen Sie als Verkäufer nachweisen können, 

dass die Ware von einem Bankkonto des Käufers be-

zahlt worden ist. 

Angaben über eine Nachprüfbarkeit innerhalb der EU 

werden nicht gefordert; es ist auch nicht vorgesehen, 

dass diese Erklärung elektronisch übermittelt werden 

darf. Deshalb muss sie „vom beauftragten Spediteur“ 

unterschrieben werden. Allerdings darf die Finanzbe-

hörde nach der UStDV bei „begründeten Zweifeln“ über 

das Gelangen in den anderen EU-Mitgliedstaat eine 

Gelangensbestätigung oder einen anderen Alternativ-

nachweis anfordern. 

Hinweis 

Verpflichten Sie Ihren Kunden, der die Ware per Spediteur 

bei Ihnen abholen lässt, dass der Frachtführer die fertig 

ausgefüllte und vom „beauftragten Spediteur“ unterschrie-

bene Spediteursbescheinigung bereits bei der Abholung 

der Ware vorlegt. Lassen Sie sich anschließend aber den-

noch von Ihrem Kunden eine Gelangensbestätigung geben. 

5.2.5 Alternativnachweis bei zulassungspflichtigen 

Fahrzeugen 

Eine weitere Sonderregelung gilt für die Lieferung zu-

lassungspflichtiger Fahrzeuge, wenn der Kunde diese 

selbst abholt. Dann reicht ein Nachweis über die Zu-

lassung auf den Erwerber im Bestimmungsland aus. 

Auch wenn diese Nachweismöglichkeit grundsätzlich zu 

begrüßen ist, muss doch darauf hingewiesen werden, 

dass sie nicht für die Fälle gilt, in denen ein Händler ein 

Fahrzeug erwirbt, das er im Bestimmungsland oder ei-

nem anderen EU-Staat verkaufen will oder bereits ver-

kauft hat. Ein Nachweis per Zulassung ist nur dann zu-

lässig, wenn Ihr Kunde das Fahrzeug selbst abholt, 

welches im Bestimmungsland auf den Namen Ihres 

Kunden zugelassen wird oder bereits zugelassen ist. 

5.2.6 Sonstige Alternativnachweise 

Weitere Alternativen, das Gelangen in einen anderen 

EU-Mitgliedstaat nachzuweisen, gelten für Waren, die 

im gemeinschaftlichen Versandverfahren oder als ver-

brauchsteuerpflichtige Waren geliefert werden. In die-

sen Fällen gilt das jeweilige zoll- oder verbrauchsteu-

erliche Dokument als Nachweis. 

Hinweis 

Das BMF hat klargestellt, dass der Nachweis einer inner-

gemeinschaftlichen Lieferung nicht unbedingt mit der Ge-

langensbestätigung oder einer der in der UStDV vorgese-

henen Alternativen geführt werden muss. Diese Belege 

stellen lediglich einige Möglichkeiten der Nachweisführung 

dar. Daher steht es jedem Unternehmer frei, den Beleg-

nachweis mit allen anderen geeigneten Beweismitteln zu 

führen, aus denen sich das Gelangen des Liefergegen-

stands in einen anderen EU-Mitgliedstaat an einen unter-

nehmerischen Abnehmer nachvollziehbar und glaubhaft 

ergibt. 

So begrüßenswert diese Klarstellung auch sein mag, so 

wenig sollten Sie von ihr Gebrauch machen. Stattdessen 

sollten Sie sich in der Praxis an die Nachweismöglichkeiten 

halten, die wir Ihnen hier dargestellt haben. Denn bei allen 

anderen Belegen besteht die große Gefahr, dass die Fi-

nanzverwaltung sie nicht als eindeutig und leicht nachprüf-

bar akzeptiert. 

5.3 Neue Vermutungsregelung seit dem 

01.01.2020 

Mit dem 01.01.2020 wurde außerdem eine neue Ge-

langensvermutung bei innergemeinschaftlichen Liefe-

rungen in Beförderungs- und Versendungsfällen einge-

führt. Diese soll der Vereinfachung des Nachweises bei 

innergemeinschaftlichen Lieferungen dienen, auch 

wenn die Nachweisanforderungen für sich genommen 

nicht unbedingt einfach zu führen sind. Diese Vermu-

tung kann allerdings vom Finanzamt widerlegt werden. 

Es wird dabei danach unterschieden, ob der liefernde 

Unternehmer für den Transport der Liefergegenstände 

verantwortlich ist (Lieferfall) oder der Leistungsempfän-

ger (Abholfall). 

Nach der neuen Regelung werden bei den Belegen fol-

gende Typen unterschieden:  

• A-Belege: Beförderungsbelege im Unionsversand-

verfahren bzw. Frachtbriefe oder Konnossements, 

• B-Belege: sonstige Belege, aus denen sich die 

Versendung bzw. Beförderung des Liefergegen-

stands ergibt (z.B. Versicherungspolice oder Bank-

unterlagen), 

• die Gelangensbestätigung. 

Im Lieferfall greift die Vermutungsregel für die Beförde-

rung oder Versendung, wenn entweder zwei A-Belege 

oder ein A- und ein B-Beleg vorliegen. Diese Belege 

müssen jeweils von unterschiedlichen Parteien  ausge-

stellt  sein,  die  voneinander,  vom  liefernden Unter-

nehmer und vom Abnehmer unabhängig sind und sich 

nicht widersprechen. 
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Im Abholfall, also wenn der Erwerber den Liefergegen-

stand befördert oder versendet, muss der Lieferer für 

die Vermutungsregelung im Besitz entweder zweier    

A-Belege oder eines A- und eines B-Belegs sowie einer 

Gelangensbestätigung sein. Die Gelangensbestätigung 

muss der Abnehmer dem liefernden Unternehmer spä-

testens am zehnten Tag des auf die Lieferung folgen-

den Monats vorgelegt haben. Auch hier müssen die Be-

lege jeweils von unterschiedlichen Parteien ausgestellt 

sein, die voneinander, vom liefernden Unternehmer und 

vom Abnehmer unabhängig sind und sich nicht wider-

sprechen. 

Die praktische Relevanz der Vermutungsregelung ist 

unklar. Ihr dürfte insbesondere in Zweifelsfällen Bedeu-

tung zukommen: hier könnte sie die Einforderung von 

Nachweisen durch die Finanzbehörden begrenzen.  

Nach deutschem Verständnis reicht jedenfalls nach wie 

vor die Gelangensbestätigung für die Gewährung der 

Steuerfreiheit nach den dargelegten Regelungen aus.          

6 Praktische Umsetzung 
Um die optimale Lösung für Ihr Unternehmen zu erhal-

ten, müssen Sie erst einmal festlegen, für welche Fälle 

Sie die Gelangensbestätigung anfordern wollen und 

wann Alternativnachweise in Betracht kommen. Nach-

folgend zeigen wir Ihnen die gängigen Fallkonstellatio-

nen auf. 

Eigene Vertriebsniederlassungen, Großkunden, 

Dauerkunden 

Unabhängig von der Art des Transports sollten Sie mit 

Ihren eigenen Vertriebsniederlassungen in der EU und 

mit Ihren Groß- und Dauerkunden eine quartalsweise 

erstellte Gelangensbestätigung auf elektronischer 

Basis vereinbaren. 

• Die Fälle, in denen Ihr Kunde die gekaufte Ware mit 

eigenem Fahrzeug abholt, lassen Sie sich gemäß 

dem folgenden Absatz 1 bestätigen. 

• Alle anderen Fälle (Transport durch Spediteur, 

Bahn, Post oder mit Ihrem eigenen Fahrzeug) be-

handeln Sie gemäß dem folgenden Absatz 2. 

Sofern Sie für die elektronische Bestätigung E-Mails 

verwenden, schicken Sie Ihrem Kunden eine E-Mail, 

aus der sich folgende Daten ergeben: 

1. Für den Fall, dass Ihr Kunde die gekaufte Ware 

selbst mit eigenem Fahrzeug abholt, gelten im 

Wesentlichen die Ausführungen im nachstehendem 

Absatz 2 mit der Abweichung, dass Ihr Kunde nicht 

den Erhalt der Gegenstände bestätigt, sondern das 

Ende der Beförderung der Gegenstände. 

2. Datum des Versands, Nummer des Lieferscheins, 

Monat/Jahr des Erhalts der Gegenstände (Schät-

zung anhand üblicher Transportzeiten), abweichen-

der tatsächlicher Monat/Jahr des Erhalts der Ge-

genstände, Bestätigung über den Erhalt und Datum 

der Bestätigung. Empfohlen wird außerdem die An-

gabe des Namens des absendenden Mitarbeiters 

und gegebenenfalls seiner Funktion im Unterneh-

men. 

Für beide Varianten finden Sie am Ende dieses Merk-

blatts je ein beispielhaftes Schreiben (siehe Punkt 7.4). 

Auslieferung an gelegentliche Kunden per Kurier 

Bei Lieferungen an Kunden, mit denen Sie nur gele-

gentlichen oder einmaligen Kontakt haben, besteht die 

Gefahr, dass Sie keine Gelangensbestätigung erhal-

ten. Eignet sich das verkaufte Produkt zum Transport 

durch einen Kurier, sollten Sie diesen Weg wählen, 

weil Sie dann ein Tracking-and-Tracing-Protokoll er-

halten, das – sofern Sie den Dienstleister schriftlich 

oder elektronisch beauftragen – ausdrücklich als Alter-

nativnachweis zugelassen ist. 

Kommt ein Versand über Kurierdienstleister nicht in Be-

tracht, können Sie auch einen Spediteur beauftragen, 

der Ihnen anschließend eine Spediteursbescheini-

gung ausstellt. Grundsätzlich gilt dies auch für den Fall, 

dass Ihr Kunde den Spediteur beauftragt. Bedenken Sie 

aber, dass Sie keine Geschäftsbeziehung zu diesem 

Spediteur haben und deshalb darauf angewiesen sind, 

dass Ihr Kunde oder der Spediteur Ihnen die Beschei-

nigung nach dem Transport der Ware auch tatsächlich 

zuschickt. 

Beauftragt Ihr Kunde den Spediteur, ist eine speziel-

le Spediteursbescheinigung als weitere Alternative 

zugelassen, die Sie im Voraus mit Ihrem Kunden 

vereinbaren müssen. Ihr Kunde muss den Spediteur 

anweisen, die Bescheinigung auszustellen, wie sie in 

Punkt 5.2.4 dargestellt ist. Ohne Übergabe dieser Spe-

diteursbescheinigung erhält der Frachtführer die Ware 

nicht. 

Beförderung mit eigenem Fahrzeug des Verkäufers 

oder Käufers 

Für diesen Fall gibt es keine Alternativnachweise – hier 

muss Ihnen der Käufer, nachdem die Ware in den an-

deren EU-Mitgliedstaat verbracht worden ist, eine Ge-

langensbestätigung ausstellen. Transportieren Sie 

die Ware selbst, können Sie diese Bestätigung im Zu-

sammenhang mit der Übergabe der Ware erhalten. 

Holt Ihr Kunde die Ware bei Ihnen ab, sind Sie darauf 

angewiesen, dass Sie nach Abschluss des Transports 

die Gelangensbestätigung erhalten. Nur selten lässt es 

sich durchsetzen, die Umsatzsteuer zu berechnen und 

nach Erhalt der Bestätigung den entsprechenden Be-

trag zu erstatten. Sofern Sie dies durchsetzen können, 

sollten Sie die Umsatzsteuer nicht getrennt ausweisen, 

sondern den Betrag ohne Verwendung der Begriffe 

„Umsatzsteuer“ oder „Mehrwertsteuer“ als Sicherheit 

vereinnahmen. Auf jeden Fall muss der Umsatz von An-

fang an als steuerfreier Umsatz aus einer innergemein-

schaftlichen Lieferung gebucht werden, damit der ent-
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sprechende Buchnachweis sichergestellt ist (siehe 

Punkt 4). Offensichtlich ist, dass die Abholfälle weiterhin 

die kritischen und problematischen Fälle sein werden. 

Hier ist also Vorsicht geboten: Versuchen Sie, diese Art 

der Abwicklung weitgehend zu vermeiden. 

  
 

 

Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. 

Rechtsstand: September 2025 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-

Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. 

Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine 

individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 
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7 Anhang 

7.1 Neuerungen bei innergemeinschaftlichen Reihengeschäften 

 

Regelfall für Reihengeschäfte ab dem 01.10.2019: Die bewegte Lieferung wird der Lieferung an den 1. Abnehmer zuge-
ordnet.    

 

 

 

 

 

7.2 Umsetzung europarechtlicher Vorgaben (sogenannte Quick Fixes) 

 

Die Lieferung wird hier der Lieferung des mittleren Unternehmers (1. Abnehmer) zugeordnet, wenn dieser dem ersten 

Lieferanten in der Reihe eine USt-IdNr. des Abgangslandes mitteilt.    

 



Merkblatt 

Buch- und Belegnachweise bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Seite 13 von 14 

7.3 Übersicht über die Nachweismöglichkeiten 
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7.4 Vorschläge für eine elektronische Sammelgelangensbestätigung 

a) für den Fall, dass Ihr Kunde die Ware bei Ihnen mit eigenem Fahrzeug abholt 

 

b) für alle anderen Fälle (Beförderung durch Sie selbst mit eigenem Fahrzeug oder durch Dritte) 

 


